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Verordnung 
über die Staatliche Bahnaufsicht 

— Bahnaufsichtsverordnung (BAVO) —

vom 22. Januar 1976

Zur Festlegung der Aufgaben, Verantwortung, Arbeits
weise, Rechte und Pflichten der Staatlichen Bahnaufsicht 
wird folgendes verordnet:

L
Stellung und Aufgaben

§ 1
Stellung

(1) Die Staatliche Bahnaufsicht ist das staatliche Aufsichts
und Kontrollorgan zur Durchsetzung von Ordnung, Sicher
heit und Disziplin bei der Personenbeförderung oder dem 
Gütertransport auf

a) Straßenbahnen *
b) U-Bahnen
c) Kleinbahnen
d) Pioniereisenbahnen
e) Anschlußbahnen
f) Bahnen von Dienststellen der Deutschen Reichsbahn, 

die den Charakter von Anschlußbahnen haben
g) Bahnen, auf die Schienenfahrzeuge mittels spezieller 

Straßenfahrzeuge übergehen
(nachfolgend Bahnen genannt).

(2) Der Minister für Verkehrswesen ist für die Staatliche 
Bahnaufsicht verantwortlich.

(3) Die Staatliche Bahnaufsicht erfüllt ihre Aufgaben auf 
der Grundlage der Beschlüsse der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, der Gesetze und anderer Rechtsvor

schriften sowie der Beschlüsse der örtlichen Volksvertretun
gen und ihrer Räte.

(4) Der Minister für Verkehrswesen legt für die Bahnen, 
die besonderen Bedingungen unterliegen, ergänzende Be
stimmungen zu dieser Verordnung fest.

§ 2
Grundsätzliche Aufgaben

(1) Die Staatliche Bahnaufsicht hat durch Anleitung und 
Kontrolle mit zu sichern, daß die Bahnen entsprechend den 
Erfordernissen der sozialistischen Volkswirtschaft und den 
neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und Technik ratio
nell und effektiv gestaltet, betrieben und instand gehalten 
werden. Sie hat

a) Vorschriften für den Bau, den Betrieb und die Instand
haltung der Bahnen zu erarbeiten;

b) über die Gestaltung von Bahnanlagen bei Neubau oder 
Veränderung zu entscheiden und-bei der Errichtung von 
Bauten in der Nähe der Bahnen mitzuwirken;

c) bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Rangiermit
teln sowie bei der Bilanzierung der Gleisbaukapazität 
mitzuwirken und über die zweckmäßige Gestaltung der 
Sicherungs- und Fernmeldeanlagen sowie über die zu 
verwendenden Oberbauformen zu entscheiden;

d) neue oder veränderte Bahnanlagen, Fahrzeuge und 
Rangiermittel vor der Erteilung der Genehmigung zur 
Inbetriebnahme bahnaufsichtlich zu prüfen;

e) für neue Bahnen sowie bei Wiederinbetriebniahme 
stillgelegter Bahnen, bei Rechtsträger- oder Eigentums
wechsel die Einhaltung aller für die Aufnahme des 
Bahnbetriebes erteilten Auflagen zu kontrollieren und 
die Betriebsaufnahme zu genehmigen;

f) die sichere und effektive Durchführung des Bahnbetrie
bes, die Instandhaltung der Bahnanlagen, Fahrzeuge


